
Stadt Bitterfeld-Wolfen

Bebauungsplan Nr. 11-2017btf "Photovoltaik am GuD-Kraftwerk" im OT Bitterfeld

Beteiligung der Behörden, der Träger öffentlicher Belange und der Öffentlichkeit zum Entwurf

Übersichtsblatt für die Beschlussfassung durch den Stadtrat

Stellungnahme

beinhaltet:

lfd. Behörde, Träger öffentlicher Belange Datum Hinweise Zustimmung Hinweise

Nr. Stellungnahme berück- ohne weitere nicht berück-

Entwurf sichtigt Hinweise sichtigt

1 Gemeinde Muldestausee 04.04.2018 x

2 Stadt Sandersdorf-Brehna keine Stellungn.

3 Stadt Raguhn-Jeßnitz 19.04.2018 x

4 Stadt Zörbig 19.03.2018 x

5 Stadtverwaltung Delitzsch 27.03.2018 x

6 Gemeindeverwaltung Löbnitz 25.04.2018 x

7 Landesamt für Denkmalpflege und Archäologie

     Abt. Bodendenkmalpflege 16.04.2018 x

     Abt. Baudenkmalpflege 26.03.2018 x

8 Landesamt für Geologie und Bergwesen 05.04.2018 x

9 Landesamt für Vermessung und Geoinformation 26.03.2018 x

10 Landesbetrieb f. Hochwasserschutz u. Wasserwirtschaft keine Stellungn.

11 Ministerium für Landesentwicklung und Verkehr 23.04.2018 x

12 Landesverwaltungsamt, Fachreferate 04.05.2018 x

13 Landkreis Anhalt-Bitterfeld   19.04.2018 x

14 Regionale Planungsgemeinschaft Anhalt-Bitterfeld- 18.04.2018 x

15 Industrie- und Handelskammer Halle-Dessau 17.04.2018 x

16 Abwasserzweckverband Westliche Mulde 24.04.2018 x

17 MIDEWA, Niederlassung Muldeaue-Fläming 23.04.2018 x

18 MITNETZ STROM - Servicecenter Naumburg 16.04.2018 x

19 MITNETZ GAS 05.04.2018 x

20 50 Hertz Transmission GmbH, Netzbetrieb 20.03.2018 x

21 Gemeinschaftsklärwerk Bitterfeld-Wolfen 21.04.2018 x

22 Chemiepark Bitterfeld Wolfen GmbH 20.04.2018 x

23 Landesanstalt für Altlastenfreistellung, ÖGP Bitterfeld 19.04.2018 x

24 EVIP GmbH 14.05.2018 x

25 Deutsche Telekom Technischer Service GmbH keine Stellungn.

lfd. Beteiligung der Öffentlichkeit Datum Hinweise Zustimmung Hinweise

Nr. Stellungnahme berück- ohne weitere nicht berück-

Entwurf sichtigt Hinweise sichtigt

keine

elze
Textfeld
Anlage 1    115-2018



Bebauungsplan der Innenentwicklung Nr. 11-2017btf "Photovoltaik am GuD-Kraftwerk" im OT Bitterfeld der Stadt Bitterfeld-Wolfen Anlage 1_115-2018 
Entwurf  

   

 

 

 

Auftraggeber: 
 

Lfd. Nr. des Abwägungsbogens: 
 

 

Stadt Bitterfeld-Wolfen 
 

7                                                                  Seite  1/1 
 

 

Bedenken und Anregungen gemäß  § 3  Abs. 2  BauGB                                                
(öffentliche Auslegung) 
 

Stellungnahmen gemäß  § 4  Abs. 2  BauGB                                                                 x 
(Trägerbeteiligung) 
 
 

Erläuterung zur Beschlussfassung: 
 
Aus der Stellungnahme des LDA, Abt. Bodendenkmalpflege, gehen keine Bedenken oder 
Einwände hervor. 
 
zu 1 
Der ergänzende Hinweis bezieht sich auf den Umgang mit nicht vollständig 
auszuschließenden Bodenfunden. Er wird im Wortlaut des Hinweises der unteren 
Denkmalbehörde in der Begründung zur Satzungsfassung unter Pkt. 8.5 ergänzt. [siehe 
auch Abwägungsbogen Nr. 12] 
 
 
zu 2 
Die Stellungnahme der Baudenkmalpflege liegt mit Datum vom 26.03.2018 vor. Es 
wurden keine Bedenken geäußert. 

 

Beschlussfassung: 
 
Die Stellungnahme wird von der Stadt Bitterfeld-Wolfen zur Kenntnis genommen.  
 
Der Hinweis wird in die Begründung übernommen. Dies erfolgt ergänzend zur Information 
über einen Sachverhalt, die ausschließlich die Umsetzung der Planung betrifft. 
 
 
 

 
Stimmverhältnis:             ja                        nein                       Enthaltung             

1 
 
 
 
2 
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Auftraggeber: 
 

Lfd. Nr. des Abwägungsbogens: 
 

 
Stadt Bitterfeld-Wolfen 
 

8                                                                Seite     1/2 
 

 

Bedenken und Anregungen gemäß  § 3  Abs. 2  BauGB                                                
(öffentliche Auslegung) 
 

Stellungnahmen gemäß  § 4  Abs. 2  BauGB                                                                 x 
(Trägerbeteiligung) 
 

 
Erläuterung zur Beschlussfassung: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
zu 1 
Aus der Stellungnahme des LAGB, Bereich Bergbau gehen keine Bedenken oder 
Einwände hervor. 
 
 
 

1 
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Auftraggeber: 
 

Lfd. Nr. des Abwägungsbogens: 
 

 

Stadt Bitterfeld-Wolfen 
 

8                                                                 Seite  2/2 
 

 

Bedenken und Anregungen gemäß  § 3  Abs. 2  BauGB                                                
(öffentliche Auslegung) 
 

Stellungnahmen gemäß  § 4  Abs. 2  BauGB                                                                 x 
(Trägerbeteiligung) 
 
 

Erläuterung zur Beschlussfassung: 
 
zu 2 
Aus der Stellungnahme des LAGB, Bereich Geologie gehen keine Bedenken oder 
Einwände hervor. 
 
zu 3 
In die Begründung wird ein Hinweis auf die Grundwasserverhältnisse aufgenommen und 
für genaue Ergebnisse an die LMBV verwiesen. 
 
Im Rahmen der Behördenbeteiligung haben sich sowohl die untere Wasserbehörde als 
auch die Landesanstalt für Altlastenfreistellung zu aktuellen Grundwasserständen 
geäußert. Diese Informationen werden in der Begründung ergänzt. 
Im Rahmen der Aufstellung des Bebauungsplanes sind keine weiteren Informationen 
erforderlich. [siehe Abwägungsbögen Nr. 13 und 23] 
 
 

Beschlussfassung: 
 
Die Stellungnahme wird von der Stadt Bitterfeld-Wolfen zur Kenntnis genommen.  
 
Der Hinweis wird in die Begründung übernommen. Dies erfolgt ergänzend zur Information 
über einen Sachverhalt, die ausschließlich die Umsetzung der Planung betrifft. 
 

 
Stimmverhältnis:             ja                        nein                       Enthaltung             

2 
 
3 
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Auftraggeber: 
 

Lfd. Nr. des Abwägungsbogens: 
 

 
Stadt Bitterfeld-Wolfen 
 

9                                                            Seite     1/2 
 

 

Bedenken und Anregungen gemäß  § 3  Abs. 2  BauGB                                                
(öffentliche Auslegung) 
 

Stellungnahmen gemäß  § 4  Abs. 2  BauGB                                                                 x 
(Trägerbeteiligung) 
 

 
Erläuterung zur Beschlussfassung: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
zu 1 
Aus der Stellungnahme des Landesamtes für Vermessung und Geoinformation gehen 
keine Bedenken oder Einwände hervor. 
 
 
zu 2 
Die ergänzenden Hinweise werden zur Kenntnis genommen. Sie betreffen jedoch 
lediglich die Umsetzung der Planung und sind für den Regelungsgehalt des 
Bebauungsplans bzw. dessen Änderung nicht relevant.  
Mit Bezug auf die Umsetzung von Vorhaben wird jedoch unter Pkt. 8.5 in die Begründung 
zur Satzungsfassung ein allgemeiner Hinweis auf Grenzeinrichtungen sowie eine 
Beachtung der Gesetzlichkeiten ergänzt. 
 
 

1 

2 
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Auftraggeber: 
 

Lfd. Nr. des Abwägungsbogens: 
 

 

Stadt Bitterfeld-Wolfen 
 

9                                                                 Seite 2/2 
 

 

Bedenken und Anregungen gemäß  § 3  Abs. 2  BauGB                                                
(öffentliche Auslegung) 
 

Stellungnahmen gemäß  § 4  Abs. 2  BauGB                                                                 x 
(Trägerbeteiligung) 
 
 

Erläuterung zur Beschlussfassung: 
 
zu 3 
Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. Er bezieht sich ausschließlich auf die 
Umsetzung von Vorhaben und ist für die Regelungen des Bebauungsplans nicht relevant. 
 
 
zu 4 
Dem Hinweis wird gefolgt. Der Kartenvermerk wird in der Satzungsfassung ergänzt. 

 

Beschlussfassung: 
 
Die Stellungnahme wird von der Stadt Bitterfeld-Wolfen zur Kenntnis genommen.  
 
Der Vervielfältigungsvermerk wird in der Satzungsfassung ergänzt.  
 
Zur Beachtung der Grenzmarken wird ein allgemeiner Hinweis in die Begründung zur 
Satzungsfassung aufgenommen. Dies erfolgt ergänzend auch zur Information über 
Sachverhalte, die ausschließlich die Umsetzung der Planung betreffen.  
 
 

 
Stimmverhältnis:             ja                        nein                       Enthaltung             

3 
 
 
 
 
4 
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Auftraggeber: 
 

Lfd. Nr. des Abwägungsbogens: 
 

 
Stadt Bitterfeld-Wolfen 
 

11                                                                Seite  1/4 
 

 

Bedenken und Anregungen gemäß  § 3  Abs. 2  BauGB                                                
(öffentliche Auslegung) 
 

Stellungnahmen gemäß  § 4  Abs. 2  BauGB                                                                 x 
(Trägerbeteiligung) 
 

 
Erläuterung zur Beschlussfassung: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
zu 1 
Es wird zur Kenntnis genommen, dass die Planung mit den Zielen der Raumordnung 
vereinbar ist. 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 
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Auftraggeber: 
 

Lfd. Nr. des Abwägungsbogens: 
 

 
Stadt Bitterfeld-Wolfen 
 

11                                                                Seite  2/4 
 

 

Bedenken und Anregungen gemäß  § 3  Abs. 2  BauGB                                                
(öffentliche Auslegung) 
 

Stellungnahmen gemäß  § 4  Abs. 2  BauGB                                                                 x 
(Trägerbeteiligung) 
 

 
Erläuterung zur Beschlussfassung: 
 
zu 2 
Die Begründung zur Raumbedeutsamkeit wird zur Kenntnis genommen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
zu 3 
Die Begründung zur landesplanerischen Feststellung wird zur Kenntnis genommen. Die 
Ausführungen sind bereits Gegenstand der Begründung zum Entwurf. 
 
 
 
 
 
 
 
 

3 

2 
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Auftraggeber: 
 

Lfd. Nr. des Abwägungsbogens: 
 

 
Stadt Bitterfeld-Wolfen 
 

11                                                                Seite  3/4 
 

 

Bedenken und Anregungen gemäß  § 3  Abs. 2  BauGB                                                
(öffentliche Auslegung) 
 

Stellungnahmen gemäß  § 4  Abs. 2  BauGB                                                                 x 
(Trägerbeteiligung) 
 

 
Erläuterung zur Beschlussfassung: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
zu 4 
Es wird zur Kenntnis genommen, dass von der Planung keine Beeinträchtigungen 
hinsichtlich des Vorrangstandortes für landesbedeutsame Industrie- und Gewerbeflächen 
zu erwarten sind. 
 
Die Planung steht nicht im Widerspruch zu den Zielen der Raumordnung. 
 
 
 
 
 
 

4 
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Auftraggeber: 
 

Lfd. Nr. des Abwägungsbogens: 
 

 

Stadt Bitterfeld-Wolfen 
 

11                                                                   Seite 4/4 
 

 

Bedenken und Anregungen gemäß  § 3  Abs. 2  BauGB                                                
(öffentliche Auslegung) 
 

Stellungnahmen gemäß  § 4  Abs. 2  BauGB                                                                 x 
(Trägerbeteiligung) 
 
 

Erläuterung zur Beschlussfassung: 
 
zu 5 
Der allgemeine Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
 
zu 6 
Mit Rechtskraft der Planung wird die Verwaltung beauftragt, das Ministerium 
entsprechend zu informieren. 
 
 
 
 

 

Beschlussfassung: 
 
Die Stellungnahme wird von der Stadt Bitterfeld-Wolfen zur Kenntnis genommen.  
 
Die landesplanerische Zustimmung wird in der Begründung ergänzt. 
 
 
 

 

 
Stimmverhältnis:             ja                        nein                       Enthaltung             

6 

5 
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Auftraggeber: 
 

Lfd. Nr. des Abwägungsbogens: 
 

 
Stadt Bitterfeld-Wolfen 
 

12                                                                Seite  1/2 
 

 

Bedenken und Anregungen gemäß  § 3  Abs. 2  BauGB                                                
(öffentliche Auslegung) 
 

Stellungnahmen gemäß  § 4  Abs. 2  BauGB                                                                 x 
(Trägerbeteiligung) 
 

 
Erläuterung zur Beschlussfassung: 
 
 
 
 
 
Aus den Stellungnahmen der Fachreferate gehen keine Bedenken oder Einwände hervor. 
 
 
 
 
 
 
 
zu 1 
Es wird zur Kenntnis genommen, dass die Aufgabenbereiche der angeführten Behörden 
von der Planung nicht berührt werden. 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 
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Auftraggeber: 
 

Lfd. Nr. des Abwägungsbogens: 
 

 

Stadt Bitterfeld-Wolfen 
 

12                                                                 Seite 2/2 
 

 

Bedenken und Anregungen gemäß  § 3  Abs. 2  BauGB                                                
(öffentliche Auslegung) 
 

Stellungnahmen gemäß  § 4  Abs. 2  BauGB                                                                 x 
(Trägerbeteiligung) 
 
 

Erläuterung zur Beschlussfassung: 
 
zu 2 
Der Hinweis auf die Zuständigkeit der unteren Immissionsschutzbehörde wird zur 
Kenntnis genommen. Die Stellungnahme liegt vor. 
 
zu 3 
Der Hinweis auf Beachtung der genannten Gesetze wird zur Kenntnis genommen. Sie 
wurden in die Erarbeitung des Bebauungsplans eingestellt.  
 
 
zu 4 
Die Stellungnahme des Landkreises liegt vor. [siehe Abwägungsbogen Nr. 13] 
 
 
 
 

Beschlussfassung: 
 
Die Stellungnahme wird von der Stadt Bitterfeld-Wolfen zur Kenntnis genommen.  
 
Die Hinweise wurden in die Planung eingestellt. 
 
 
 

 

 
Stimmverhältnis:             ja                        nein                       Enthaltung             

2 
 
 
 
3 
 
 
 
 
4 
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Auftraggeber: 
 

Lfd. Nr. des Abwägungsbogens: 
 

 
Stadt Bitterfeld-Wolfen 
 

13                                                             Seite     1/3 
 

 

Bedenken und Anregungen gemäß  § 3  Abs. 2  BauGB                                                
(öffentliche Auslegung) 
 

Stellungnahmen gemäß  § 4  Abs. 2  BauGB                                                                 x 
(Trägerbeteiligung) 
 

 
Erläuterung zur Beschlussfassung: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
zu 1  
Den Hinweisen wird in folgender Form gefolgt: 
Die vorgeschlagene Festsetzung wird in den Bebauungsplan übernommen. Die Anlage 1 
zum Bebauungsplan entfällt. Es wird in die Begründung zum Bebauungsplan unter Punkt 
8.6 ein Kapitel zu Belangen des Artenschutzes und deren Berücksichtigung im 
Bebauungsplan eingefügt. 
Der Artenschutzbeitrag wird neu erstellt. Seitens des Vorhabenträgers sind Erfassungen 
beauftragt worden, deren Ergebnisse artenschutzrechtlich im Hinblick auf die Errichtung 
der Photovoltaikanlage geprüft und in einem Artenschutzfachbeitrag dargestellt werden. 
Dieser findet Eingang in das nachfolgende Baugenehmigungsverfahren. Diese 
Herangehensweise ist möglich, da artenschutzrechtliche Verbotstatbestände erst durch 
ein konkretes Handeln (hier: bauvorbereitende Arbeiten und die anschließende 
Baumaßnahme) ausgelöst werden. Eine artenschutzrechtliche Prüfung zum 
Bebauungsplan ist durchzuführen, um zu ermitteln, ob Belange des Artenschutzes einer 
späteren Umsetzung des Bebauungsplans entgegenstehen. Es sind auf der Ebene des 
Bebauungsplans die notwendigen Voraussetzungen für die Überwindung drohender 
Verbote zu schaffen (vgl. Blessing/Scharmer: Der Artenschutz im Bebauungsplan-
verfahren Rd. 29) 

1 
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Auftraggeber: 

Lfd. Nr. des Abwägungsbogens: 

Stadt Bitterfeld-Wolfen 

13      Seite     2/3 

Bedenken und Anregungen gemäß  § 3  Abs. 2  BauGB    
(öffentliche Auslegung) 

Stellungnahmen gemäß  § 4  Abs. 2  BauGB        x 
(Trägerbeteiligung) 

Erläuterung zur Beschlussfassung: 

zu 2 
Die Zustimmung zum Immissionsschutz wird zur Kenntnis genommen. Die Ausführungen 
sind bereits Gegenstand der Begründung unter Pkt. 8.3. 

zu 3 
Die Ausführungen werden zur Kenntnis genommen. Bezüglich des Wasserrechts werden 
keine Bedenken oder Einwände geäußert. 

Die allgemeinen Hinweise zu den Grundwasserverhältnissen und zur Entsorgung von 
Niederschlagswasser werden in der Begründung zur Satzungsfassung ergänzt. 

Eine Stellungnahme des Gemeinschaftsklärwerkes als zuständigem Entsorger liegt vor. 
[siehe Abwägungsbogen Nr. 21] 

zu 4 
Die Ausführungen werden zur Kenntnis genommen. 

Auch mit Bezug auf die Stellungnahme der Landesanstalt für Altlastenfreistellung werden 
sie unter Pkt. 8.4 – Kennzeichnungen (Altlastverdachtsflächen) ergänzt. 

2 

3 

4 
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Auftraggeber: 

Lfd. Nr. des Abwägungsbogens: 

Stadt Bitterfeld-Wolfen 

13        Seite 3/3 

Bedenken und Anregungen gemäß  § 3  Abs. 2  BauGB    
(öffentliche Auslegung) 

Stellungnahmen gemäß  § 4  Abs. 2  BauGB      x 
(Trägerbeteiligung) 

Erläuterung zur Beschlussfassung: 

zu 5 
Die Zustimmung zum Denkmalschutz wird zur Kenntnis genommen. Auf die Erhaltungs-
pflicht wird in der Begründung zur Satzungsfassung ergänzend hingewiesen. 

zu 6 
Der Hinweis zum Kampfmittelverdacht wird in die Begründung Pkt. 8.5 – Sonstige 
Hinweise - und auf die Planzeichnung zur Satzungsfassung übernommen. 

zu 7 
Dem Hinweis wird gefolgt. Die Festsetzung wird in der Satzungsfassung – wie bereits in 
der Begründung zum Entwurf – abschließend formuliert 

Beschlussfassung: 

Die Stellungnahme wird von der Stadt Bitterfeld-Wolfen zur Kenntnis genommen. 

Die Festsetzung zum Artenschutz wird übernommen. Die Untersuchungen zum 
Artenschutz werden in die Begründung unter Punkt 8.6 übernommen.  

Die darüber hinaus gegebenen Hinweise werden in die Begründung zur Satzungsfassung 
eingearbeitet. Dies erfolgt ergänzend auch zur Information zu Sachverhalten, die 
ausschließlich die Umsetzung der Planung betreffen. 

Stimmverhältnis:      ja  nein   Enthaltung   

5 

6 

7 

8 



Bebauungsplan der Innenentwicklung Nr. 11-2017btf "Photovoltaik am GuD-Kraftwerk" im OT Bitterfeld der Stadt Bitterfeld-Wolfen Anlage 1_115-2018 
Entwurf  

Auftraggeber: 

Lfd. Nr. des Abwägungsbogens: 

Stadt Bitterfeld-Wolfen 

14         Seite     1/2 

Bedenken und Anregungen gemäß  § 3  Abs. 2  BauGB    
(öffentliche Auslegung) 

Stellungnahmen gemäß  § 4  Abs. 2  BauGB    x 
(Trägerbeteiligung) 

Erläuterung zur Beschlussfassung: 

Aus der Stellungnahme der Regionalen Planungsgemeinschaft Anhalt-Bitterfeld-
Wittenberg gehen keine Bedenken oder Einwände hervor.  

zu 1 
Die Ausführungen werden zur Kenntnis genommen. Die Stellungnahme der obersten 
Landesentwicklungsbehörde liegt vor. [siehe Abwägungsbogen Nr. 11] 

Es handelt sich um eine raumbedeutsame Planung, die mit den Zielen der Raumordnung 
vereinbar ist. 

zu 2 
Die Ausführungen zu den in Aufstellung befindlichen Zielen der Raumordnung werden zur 
Kenntnis genommen. Sie sind bereits in der Begründung zum Entwurf unter Pkt. 5.1 
angeführt. 

1 

2 

3 
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Auftraggeber: 

Lfd. Nr. des Abwägungsbogens: 

Stadt Bitterfeld-Wolfen 

14         Seite 2/2 

Bedenken und Anregungen gemäß  § 3  Abs. 2  BauGB    
(öffentliche Auslegung) 

Stellungnahmen gemäß  § 4  Abs. 2  BauGB       x 
(Trägerbeteiligung) 

Erläuterung zur Beschlussfassung: 

zu 3 
Die Zustimmung wird zur Kenntnis genommen. 
In der Begründung wird ergänzt, dass in Aufstellung befindliche Ziele der Raumordnung 
von der Planung nicht beeinträchtigt werden.  

zu 4 
Der aktuelle Stand zum Entwurf des Regionalen Entwicklungsplans wird in die 
Satzungsfassung übernommen. 

Beschlussfassung: 

Die Stellungnahme wird von der Stadt Bitterfeld-Wolfen zur Kenntnis genommen. 

Die Hinweise werden in der Begründung ergänzt. 

Stimmverhältnis:      ja  nein   Enthaltung   

3 

4 
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Auftraggeber: 

Lfd. Nr. des Abwägungsbogens: 

Stadt Bitterfeld-Wolfen 

18          Seite     1/2 

Bedenken und Anregungen gemäß  § 3  Abs. 2  BauGB    
(öffentliche Auslegung) 

Stellungnahmen gemäß  § 4  Abs. 2  BauGB    x 
(Trägerbeteiligung) 

Erläuterung zur Beschlussfassung: 

Den Hinweisen auf das bestehende Leitungsnetz wird gefolgt. 

zu 1 
In der Begründung zur Satzungsfassung wird unter Pkt. 6.4 auf die 
Telekommunikationsanlagen verwiesen. Dem beigefügten Lageplan ist zu entnehmen, 
dass die Leitungstrasse innerhalb des Geltungsbereiches auf der bereits im Entwurf 
dargestellten Rohrbrücke verläuft. 

Die Leitung wird nachrichtlich in die Planzeichnung zur Satzungsfassung übernommen. 

zu 2 
Die Ausführungen werden in die Begründung zur Satzungsfassung ergänzt. 
Auf einzuhaltende Schutzstreifen und Beachtung des Leitungsbestandes wird 
hingewiesen. 

1 

2 
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Auftraggeber: 

Lfd. Nr. des Abwägungsbogens: 

Stadt Bitterfeld-Wolfen 

18         Seite 2/2 

Bedenken und Anregungen gemäß  § 3  Abs. 2  BauGB    
(öffentliche Auslegung) 

Stellungnahmen gemäß  § 4  Abs. 2  BauGB       x 
(Trägerbeteiligung) 

Erläuterung zur Beschlussfassung: 

zu 3 
Die Ausführungen werden zur Kenntnis genommen. Da sich innerhalb des Plangebietes 
keine unterirdischen Versorgungsanlagen befinden, sind sie für die vorliegende Planung 
nicht relevant. 

zu 4 
Die allgemeinen Hinweise werden zur Kenntnis genommen. Sie beziehen sich 
ausschließlich auf die Umsetzung der Planung und nicht auf den Regelungsgehalt des 
Bebauungsplans. 

Beschlussfassung: 

Die Stellungnahme wird von der Stadt Bitterfeld-Wolfen zur Kenntnis genommen. 

Dem Hinweis auf die Telekommunikationsanlagen wird gefolgt. Der übergebene 
Anlagenbestand wird nachrichtlich in die Satzungsfassung übernommen und auf die 
Einschränkungen verwiesen. 

Eine Änderung der Festsetzungsinhalte ergibt sich daraus nicht. 

Stimmverhältnis:      ja  nein   Enthaltung   

3 

4 
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Auftraggeber: 

Lfd. Nr. des Abwägungsbogens: 

Stadt Bitterfeld-Wolfen 

21        Seite  1/1 

Bedenken und Anregungen gemäß  § 3  Abs. 2  BauGB    
(öffentliche Auslegung) 

Stellungnahmen gemäß  § 4  Abs. 2  BauGB    x 
(Trägerbeteiligung) 

Erläuterung zur Beschlussfassung: 

Aus der Stellungnahme GKW gehen keine Bedenken oder Einwände hervor. 

zu 1 
Im Geltungsbereich verlaufen keine Leitungen des GKW. 

zu 2 
Die Hinweise zu den auf der unmittelbar östlich an das Plangebiet angrenzenden 
Rohrbrücke verlaufenden Leitungen/Kabel werden in die Begründung aufgenommen. 

zu 3 
Der Bebauungsplan setzt für die Flächen lediglich ein Erhaltungsgebot fest, in dem 
bereits auf Sicherheitsabstände verwiesen wird. Die Begründung wird ergänzt.  

Beschlussfassung: 

Die Stellungnahme wird von der Stadt Bitterfeld-Wolfen zur Kenntnis genommen. 

Die ergänzenden Hinweise werden in die Begründung zur Satzungsfassung 
übernommen. Dies erfolgt auch ergänzend zur Information zu Sachverhalten, die 
ausschließlich auch künftig durchzuführende Wartungsmaßnahmen betreffen. 

Für die getroffenen Festsetzungen ergeben sich daraus keine Änderungen.

Stimmverhältnis:      ja  nein   Enthaltung   

1 

2 

3 
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Auftraggeber: 

Lfd. Nr. des Abwägungsbogens: 

Stadt Bitterfeld-Wolfen 

22        Seite     1a/2 

Bedenken und Anregungen gemäß  § 3  Abs. 2  BauGB    
(öffentliche Auslegung) 

Stellungnahmen gemäß  § 4  Abs. 2  BauGB    x 
(Trägerbeteiligung) 

Erläuterung zur Beschlussfassung: 

Die Stellungnahme enthält grundsätzliche Einwände der CPG zur Inanspruchnahme von 
Flächen innerhalb des Chemieparks für Freiflächenphotovoltaikanlagen. 

zu 1 
Die Ausführungen zu den Entwicklungszielen des Chemieparks Bitterfeld-Wolfen werden 
zur Kenntnis genommen. Sie wurden bereits bei der Auswahl des Standortes innerhalb 
des Stadtgebietes in die Planung eingestellt. 
Die avisierten Festsetzungen und die damit ermöglichten Nutzungen stehen den seitens 
der Einwenderin angesprochenen Entwicklungszielen des Chemieparks Bitterfeld-Wolfen 
nicht entgegen. Es verbleiben nach wie vor Flächen in hinreichendem Maße, um 
vorwiegend gewerbliche und industrielle Betriebe und Einrichtungen anzusiedeln, deren 
Kerngeschäft die Herstellung, Entwicklung und der Vertrieb Chemischer Produkte und 
Verfahren darstellt. Eine Verdrängung solcher gewerblicher oder industrieller Nutzungen 
in andere Gebiete steht, selbst wenn im Raum Bitterfeld-Wolfen bereits zahlreiche 
Flächen für die Nutzung von Photovoltaikanlagen genutzt werden, nicht zu befürchten.  
Dies gilt hier ohnehin unter Berücksichtigung der Eigenschaften der hier konkret gegen-
ständlichen Flächen innerhalb des Planumgriffs umso mehr, als diese, insbesondere 
diejenigen, auf denen nach den vorgesehenen Festsetzungen die Realisierung baulicher 
Anlagen möglich sein soll, solche sind, welche sich am Standort eines bereits bestehen-
den Gas- und Turbinenkraftwerks (GuD) befinden (östlich) und dieses flankieren. Diese 
wurden auch in der Vergangenheit energetisch genutzt und dienten als Flächen für 
Nutzungen der Energieerzeugung. Es handelte sich mithin ohnehin stets um einen 
Standort der Energiegewinnung, der auch noch heute diesem Zweck dient. Dement-
sprechend ist dieser Bereich auch im Flächennutzungsplan der Stadt Bitterfeld-Wolfen als 
Fläche für Versorgungsanlagen für Energieversorgung und Fernwärme dargestellt.  

1 
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Entwurf  

Auftraggeber: 

Lfd. Nr. des Abwägungsbogens: 

Stadt Bitterfeld-Wolfen 

22         Seite     1b/2 

Bedenken und Anregungen gemäß  § 3  Abs. 2  BauGB    
(öffentliche Auslegung) 

Stellungnahmen gemäß  § 4  Abs. 2  BauGB    x 
(Trägerbeteiligung) 

Mit der hiesigen Planung wird dem Rechnung getragen und die Flächen wieder einer 
ihren ursprünglichen Nutzung nahen, städtebaulich sinnvollen und vorgesehenen 
weiteren, zukunftsorientierten Entwicklung zugeführt. Der Standort ist hierfür aufgrund der 
Tatsache, dass es sich gerade um Flächen handelt, welche sich am Standort des GuD 
befinden, für die hier vorgesehenen Zwecke geeignet und städtebaulich sinnvoll. Zum 
einen können damit Synergien zwischen den am Standort der Energieerzeugung befind-
lichen Nutzungen hergestellt bzw. ausgenutzt werden und eine Konzentration an diesem 
Standort erfolgen, sodass anderweitige Flächen unberührt bleiben. Zum anderen ist unter 
Berücksichtigung dessen, dass es sich um Flächen handelt, welche unmittelbar an das 
bereits bestehende GuD angrenzen, nicht zu erwarten, dass sich dort tatsächlich gewerb-
liche und industrielle Betriebe und Einrichtungen, deren Kerngeschäft die Herstellung, 
Entwicklung und der Vertrieb Chemischer Produkte und Verfahren darstellen, ansiedeln 
würden. Insofern ist auch kein entsprechender „Flächenverlust“ zu erwarten. Vielmehr 
wird den konkreten Gegebenheiten in städtebaulich vertretbarer und sinnvoller Weise 
Rechnung getragen, weil eine solche Entwicklung ermöglicht wird, die einerseits an 
diesem Standort sinnvoll, realistisch und sachnah ist, andererseits dem Zweck des 
Chemieparks Bitterfeld-Wolfen nicht zuwiderläuft und anderweitige 
Entwicklungsmöglichkeiten in diesem unberührt lässt. 
Die Planung bzw. die vorgesehenen ermöglichten Nutzungen widersprechen auch nicht 
der seitens der Einwenderin angesprochenen Bemühungen zur Ergänzung und der 
Pflege vorhandener Grünstrukturen. Abgesehen davon, dass nicht dargelegt wird, worin 
der Widerspruch bestehen soll, werden durch die Realisierung der Planung solche nicht 
wesentlich in Anspruch genommen oder sonst wesentlich tangiert. Die überbaubaren 
Flächen beschränken sich, bis auf vereinzelte Scherrasenflächen (die Auswirkungen auf 
diese sind im Rahmen der Planung berücksichtigt und in die Bilanzierung eingestellt 
worden, vgl. S. 24 f. der Begründung zum Bebauungsplanentwurf), im Wesentlichen auf 
solche, welche ohnehin bereits erheblich überprägt und befestigt bzw. mit Kies und 
Schotter bedeckt sind. Für die östlich an die überbaubaren Flächen angrenzenden 
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Auftraggeber: 

Lfd. Nr. des Abwägungsbogens: 

Stadt Bitterfeld-Wolfen 

22         Seite     2a/2 

Bedenken und Anregungen gemäß  § 3  Abs. 2  BauGB    
(öffentliche Auslegung) 

Stellungnahmen gemäß  § 4  Abs. 2  BauGB    x 
(Trägerbeteiligung) 

Strukturen ist explizit vorgesehen – durch zeichnerische und textliche Festsetzungen 
auch gesichert –, dass diese zu Erhalten sind bzw. als Offenland mit Einzelgehölzen 
naturnah zu entwickeln sind. Damit wird der Ergänzung und Pflege vorhandener 
Grünstrukturen sogar Vorschub geleistet und diese planerisch abgesichert. 

zu 2 
Bereits in der Begründung zum Entwurf wurde ausgeführt, dass die Flächen östlich 
entlang des Mühlweges künftig allgemeinen gewerblich/industriellen Entwicklungen zur 
Verfügung stehen sollten. Die südlich angrenzenden Flächen entlang der R.-Griesbach-
Str. sind bereits Gegenstand des rechtskräftigen Bebauungsplanes Nr. 18/93btf und hier 
als Gewerbegebiet festgesetzt.   
Eine Erweiterung des Umgriffs auf die südlich und östlich des Planumgriffs gelegenen 
Areale ist im Zuge der hier aufliegenden Planung und der damit verfolgten 
städtebaulichen Ziele (insbesondere unter Berücksichtigung des Charakters, der Historie 
und des realistischen Entwicklungspotentials der Flächen im Planumgriff) städtebaulich 
nicht erforderlich oder sinnvoll. Im Zuge der hiesigen Bauleitplanung werden solche, 
derzeit ungenutzte, jedoch erheblich überprägte Flächen, welche bereits früher einer 
energetischen Nutzung dienten, wieder einer solchen in städtebaulich geordneter, 
sinnvoller und zukunftsorientierter Weise zugeführt und geordnet. Zwingende Gründe, 
weswegen in diesem Kontext und unter Berücksichtigung der städtebaulichen Ziele auch 
die östlich und südlich an den Standort angrenzenden Flächen in den Planumgriff mit 
einbezogen werden, sind vor diesem Hintergrund nicht erkennbar und auch seitens der 
Einwenderin nicht dargetan. 

zu 3 - vgl. Ausführungen zu 1 
Darüber hinaus setzt sich die Stadt Bitterfeld-Wolfen mit der laufenden Überarbeitung des 
Flächennutzungsplanes mit dieser Problematik auseinander.  

zu 1 

2 

3 

4 
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Auftraggeber: 

Lfd. Nr. des Abwägungsbogens: 

Stadt Bitterfeld-Wolfen 

22        Seite 2b/2 

Bedenken und Anregungen gemäß  § 3  Abs. 2  BauGB    
(öffentliche Auslegung) 

Stellungnahmen gemäß  § 4  Abs. 2  BauGB       x 
(Trägerbeteiligung) 

Erläuterung zur Beschlussfassung: 

zu 4 
Die Ausführungen werden zu Kenntnis genommen. Die Zustimmung der für die 
Landesentwicklung und Regionalplanung zuständigen Behörden zu dem konkreten 
Vorhaben liegt vor. [siehe Abwägungsbögen Nr. 11, 13 und 14].  

Am 18.05.2018 tauschten sich die Eigentümerin der vom Planumgriff erfassten Flächen 
und die Einwenderin ergänzend aus. In diesem Zusammenhang wurde noch einmal 
bekräftigt, dass sich die Einwände nicht gegen das konkrete Vorhaben richten, sondern 
dass es sich um einen grundsätzlichen Einwand gegen die Nutzung von Gewerbeflächen 
im Industriepark handelt. 

Beschlussfassung: 

Die Stellungnahme wird von der Stadt Bitterfeld-Wolfen zur Kenntnis genommen. 

Den Einwänden wird nicht gefolgt, da keine Beeinträchtigung der Entwicklungsziele durch 
die konkret vorliegende Planung gesehen werden kann.  
Dies erfolgt auch vor dem Hintergrund, dass es seitens der Landes- und Regionalplanung 
keine Einwände oder Bedenken gegen die vorliegende Planung gibt und festgestellt 
wurde, dass sie den Zielen der Landesentwicklung für den Vorrangstandort für 
landesbedeutsame Industrie und Gewerbeflächen nicht entgegensteht.  
Die Begründung zu den angeführten Sachverhalten wird in der Satzungsfassung ergänzt.

Stimmverhältnis:      ja  nein   Enthaltung   

4 
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Auftraggeber: 

Lfd. Nr. des Abwägungsbogens: 

Stadt Bitterfeld-Wolfen 

23         Seite     1/2 

Bedenken und Anregungen gemäß  § 3  Abs. 2  BauGB    
(öffentliche Auslegung) 

Stellungnahmen gemäß  § 4  Abs. 2  BauGB    x 
(Trägerbeteiligung) 

Erläuterung zur Beschlussfassung: 

zu 1 
Aus der Stellungnahme der Landesanstalt für Altlastenfreistellung gehen keine Bedenken 
oder Einwände hervor. 

zu 2 
Der Sachstand wird in der Begründung zur Satzungsfassung unter Pkt. 8.4 ergänzt. 

1 

2 
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Auftraggeber: 

Lfd. Nr. des Abwägungsbogens: 

Stadt Bitterfeld-Wolfen 

23         Seite     1/2 

Bedenken und Anregungen gemäß  § 3  Abs. 2  BauGB    
(öffentliche Auslegung) 

Stellungnahmen gemäß  § 4  Abs. 2  BauGB    x 
(Trägerbeteiligung) 

Erläuterung zur Beschlussfassung: 

zu 3 
Die Hinweise 1. bis 5. werden in der Begründung unter Punkt 8.4 ergänzt. Dabei handelt 
es sich um eine Präzisierung/Fortschreibung der Ausführungen im Entwurf. Sie betreffen 
die Umsetzung der Planung. 

3 
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Bedenken und Anregungen gemäß  § 3  Abs. 2  BauGB    
(öffentliche Auslegung) 

Stellungnahmen gemäß  § 4  Abs. 2  BauGB    x 
(Trägerbeteiligung) 

Erläuterung zur Beschlussfassung: 

zu 4 
Die Grundwassermessstelle wird zur Information in die Planzeichnung zur 
Satzungsfassung übernommen und in der Begründung darauf verwiesen.  

Wie ergänzend übergebene Unterlagen ergeben haben, befindet sie sich außerhalb des 
Geltungsbereiches, so dass keine weiteren Festsetzungen/Hinweise im Plan erforderlich 
sind. 

Beschlussfassung: 

Die Stellungnahme wird von der Stadt Bitterfeld-Wolfen zur Kenntnis genommen. 

Die gegebenen Hinweise werden in der Begründung zur Satzungsfassung ergänzt. Die 
Grundwassermessstelle wird zur Information im Plan dargestellt. Dies erfolgt ergänzend 
auch zur Information zu Sachverhalten, die ausschließlich die Umsetzung der Planung 
betreffen. 

Stimmverhältnis:      ja  nein   Enthaltung   

4 
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Bedenken und Anregungen gemäß  § 3  Abs. 2  BauGB    
(öffentliche Auslegung) 

Stellungnahmen gemäß  § 4  Abs. 2  BauGB    x 
(Trägerbeteiligung) 

Erläuterung zur Beschlussfassung: 

Den Hinweisen auf das bestehende Leitungsnetz wird gefolgt. 

zu 1 
Die Leitungen, die innerhalb des Plangebietes bzw. unmittelbar angrenzend auf 
Rohrbrücken verlaufen, werden nachrichtlich in die Planzeichnung übernommen und in 
der Begründung auf ihre Lage verwiesen.  

zu 2 
Auf die allgemeinen Einschränkungen wird in der Begründung zur Satzung unter Pkt. 6.4 
verwiesen. (s. auch folgende Seite) 

1 

2 
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Bedenken und Anregungen gemäß  § 3  Abs. 2  BauGB    
(öffentliche Auslegung) 

Stellungnahmen gemäß  § 4  Abs. 2  BauGB    x 
(Trägerbeteiligung) 

Erläuterung zur Beschlussfassung: 

zu 3 
Die allgemeinen Hinweise werden zur Kenntnis genommen. Sie beziehen sich 
ausschließlich auf die Umsetzung der Planung und nicht auf den Regelungsgehalt des 
Bebauungsplans. 

Beschlussfassung: 

Die Stellungnahme wird von der Stadt Bitterfeld-Wolfen zur Kenntnis genommen. 

Die Hinweise auf das Leitungsnetz werden in der Begründung zur Satzungsfassung 
ergänzt und die Leitungen in den Plan übernommen. Ein weiteres Änderungserfordernis 
ergibt sich daraus nicht. 

Stimmverhältnis:      ja  nein   Enthaltung   
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